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Gestützt auf Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über den Bezug von Betreuungszuschüssen 

für die familienergänzende Kinderbetreuung in Kindertagesstätten erlässt der Gemeinderat 

folgendes Reglement: 
 

 

1. Allgemeines 

 

1.1 Zuständige Verwaltungsabteilung / Behörde 
1Als zuständige Verwaltungsabteilung für die Umsetzung der Betreuungszuschüsse für die 

familienergänzende Betreuung in Kindertagesstätten wird die Fachstelle Familienergän-

zende Betreuung der Abteilung Kind/Jugend/Familie bezeichnet.  
2Die Fachstelle Familienergänzende Betreuung arbeitet mit dem Steueramt und weiteren 

Amtsstellen bei der Berechnung der Betreuungszuschüsse zusammen.  
3Die Aufsicht obliegt dem Gemeinderat. 

 
1.2 Begriffe 

Die im vorliegenden Reglement verwendeten Begriffe sind wie folgt zu verstehen: 
1Erziehungsberechtigte sind Personen, welche die elterliche Sorge im rechtlichen Sinne 

ausüben.  
2Als gefestigte Lebensgemeinschaft gelten Partnerschaften im gleichen Haushalt, die seit 

zwei Jahren bestehen oder solche, die mindestens ein gemeinsames Kind haben.  
 

 
2. Grundlagen 

 
2.1 Tarifordnung 

Die Höhe der Betreuungszuschüsse wird wie folgt bemessen:   

Stufe 

Massgebendes 

Einkommen in 

Franken  

Höhe Betreuungs-

zuschuss in % 

Maximale Höhe Betreuungszuschuss  

in Franken pro Betreuungstag/Kind 

Kinder           

über 18 Monate 

Kinder              

bis 18 Monate 

1 bis 34'999.00 80% 104.00 114.40 

2 ab 35'000.00 74.3% 96.60 106.20 

3 ab 40'000.00 68.6% 89.20 98.10 

4 ab 45'000.00 62.9% 81.80 89.90 

5 ab 50'000.00 57.1% 74.20 81.70 

6 ab 55'000.00 51.4% 66.80 73.50 

7 ab 60'000.00 45.7% 59.40 65.40 

8 ab 65'000.00 40.0% 52.00 57.20 

9 ab 70'000.00 34.3% 44.60 49.00 

10 ab 75'000.00 28.6% 37.20 40.90 

11 ab 80'000.00 22.9% 29.80 32.70 

12 ab 90'000.00 17.1% 22.20 24.50 

13 ab 100'000.00 11.4% 14.80 16.30 

14 ab 110'000.00 5.7% 7.40 8.20 

15 ab 120'000.00 0% 0.00 0.00 
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2.2 Berechnung des Anspruchs 
1Der Betreuungszuschuss richtet sich nach dem massgebenden Einkommen gemäss Ziff. 

2.3 und dem Betreuungsumfang.   
2Der Betreuungsumfang wird wie folgt berechnet: 

– Ein Betreuungstag pro Woche entspricht 100% 

– Ein Halbtag mit Mittagessen/Mittagsbetreuung entspricht 70% 

– Ein Halbtag ohne Mittagessen/Mittagsbetreuung entspricht 50%  
3Die Erziehungsberechtigten erbringen in jedem Fall eine minimale finanzielle Eigenleis-

tung von Fr. 26.00 pro Kind und Betreuungstag (100%). Bei reduziertem Betreuungsum-

fang reduziert sich die Eigenleistung nach Abs. 2.  
4Die Betreuungszuschüsse werden als Monatspauschale berechnet, auf der Basis von 

maximal 240 Betreuungstagen pro Jahr (Faktor 4). Unabhängig vom ermittelten Anspruch 

werden maximal so viele Betreuungstage gerechnet, wie effektiv in der Kindertagesstätte 

verrechnet werden. Massgebend ist die Betreuungsvereinbarung. 

 

2.3 Massgebendes Einkommen  
1Die Berechnung der Betreuungszuschüsse basiert auf der Steuererklärung Kanton Zü-

rich. Das massgebende Einkommen setzt sich zusammen aus dem steuerbaren Gesamt-

einkommen (Pos. 25, Staat) zuzüglich 10% des Fr. 100‘000.00 übersteigenden steuerba-

ren Gesamtvermögens (Pos. 35).  
2Bei quellenbesteuerten Erziehungsberechtigten entspricht das massgebende Einkommen 

dem Bruttoeinkommen abzüglich einer Pauschale von 40%.  
3Bei Erziehungsberechtigten, die in ungetrennter Ehe, in eingetragener Partnerschaft oder 

in gefestigter Lebensgemeinschaft leben, gilt die Summe des massgebenden Einkommens 

beider Personen. 

 

 

3. Umsetzung 

 
3.1 Festsetzung der Höhe des Betreuungszuschusses 
1Die Höhe des Betreuungszuschusses wird beim erstmaligen Antrag und in der Folge jähr-

lich neu aufgrund der letzten Steuererklärung mit definitiver Veranlagung berechnet. Diese 

darf nicht älter als zwei Jahre sein.  
2Bei zugezogenen Erziehungsberechtigten ist die letzte Steuererklärung mit definitiver 

Veranlagung der vorherigen Wohngemeinde massgeblich.  
3Liegt keine Steuererklärung mit definitiver Veranlagung vor oder haben sich die Verhält-

nisse wesentlich verändert, wird das massgebende Einkommen aufgrund einer Selbstein-

schätzung der Erziehungsberechtigten festgelegt. Die Betreuungszuschüsse werden pro-

visorisch berechnet und nach Vorliegen der definitiven Steuerveranlagung rückwirkend 

ausgeglichen. 
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3.2 Änderung der Verhältnisse 
1Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, wesentliche Veränderungen der Verhältnis-

se innert 10 Tagen der zuständigen Verwaltungsstelle mitzuteilen.  

2Mitteilungspflichtige Veränderungen der Verhältnisse sind namentlich  

– Änderungen des massgebenden Einkommens um mehr als 25%; 

– Änderung des Betreuungsumfangs; 

– Beendigung des Betreuungsverhältnisses; 

– Wegzug aus der Gemeinde.  
3Verändern sich die finanziellen Verhältnisse um mehr als 25%, so wird das massgebende 

Einkommen aufgrund der aktuellen Situation provisorisch berechnet. Provisorische Be-

treuungszuschüsse gelten ab dem Zeitpunkt der eingetretenen Änderung.  
4Erfolgt die Meldung der Erziehungsberechtigten nach dem Zeitpunkt der Änderung und 

der neu berechnete Betreuungszuschuss ist höher, wird keine rückwirkende Zahlung ge-

leistet. Fallen diese tiefer aus, wird die Differenz rückwirkend auf den Zeitpunkt der Ände-

rung zurückgefordert.  
5Ergibt sich bei der Ausgleichsberechnung zwischen der provisorischen Berechnung und 

der letzten rechtskräftigen Steuerveranlagung eine Abweichung des massgebenden Ein-

kommens um weniger als 25%, bildet letztere die Grundlage für das massgebende Ein-

kommen und die definitive Berechnung der Betreuungszuschüsse. 

 

3.3 Entscheid  

Die Fachstelle Familienergänzende Betreuung prüft den Antrag der Erziehungsberechtig-

ten aufgrund der eingereichten Unterlagen und entscheidet den individuellen Anspruch 

und die Höhe der Betreuungszuschüsse gestützt auf die Verordnung und das Reglement 

über den Bezug von Betreuungszuschüssen für die familienergänzende Kinderbetreuung 

in Kindertagesstätten in einer schriftlichen Mitteilung an die Erziehungsberechtigten.  

 
3.4 Auszahlung der Betreuungszuschüsse 
1Die Betreuungszuschüsse werden in der Regel monatlich vorschüssig an die Erziehungs-

berechtigten ausbezahlt.  
2Kommen die Erziehungsberechtigten ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 

Kindertagesstätte nicht nach, kann die Auszahlung der Betreuungszuschüsse sistiert wer-

den.  
3Die durchführende Verwaltungsstelle kann in begründeten Fällen spezielle Regelungen 

anordnen.  

 

3.5 Rechtsmittel 

Gegen Entscheide und Anordnungen der durchführenden Verwaltungsstelle kann innert 30 

Tagen beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden. 
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4. Schlussbestimmungen 

 

4.1 Inkrafttreten 

Dieses Reglement (inkl. Tarifordnung) wurde vom Gemeinderat am 21. August.2023 mit 

GRB-Nr. 211/2023 genehmigt. Es tritt zusammen mit der Verordnung über den Bezug von 

Betreuungszuschüssen für die familienergänzende Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 

am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 
Gemeinderat Horgen 
 

  
Beat Nüesch 
Gemeindepräsident 

Felix Oberhänsli 
Gemeindeschreiber 

 

 


